
 

 

 

 

Prüfschema eFZ 

nach § 124 SGB IX und § 75 Abs. 2 SGB XII  

Ab einer Gesamtpunktzahl von 10 Punkten muss für die Tätigkeit ein EFZ eingesehen werden!  

 

Sollte Ihrer Einschätzung nach bei einem Ergebnis unter 10 Punkten die Art, Dauer und Intensität des 

Kontakts dennoch die Einsichtnahme in das EFZ notwendig machen, können Sie das EFZ bei allen 

Ehrenamtlichen des betreffenden Einsatzbereiches einfordern. 

 

Der Punktwert 

Die Tätigkeit… 

0 Punkte 1 Punkt 2 Punkte 

 

…ermöglicht den Aufbau eines 

Vertrauensverhältnisses; 

nein vielleicht gut möglich 

…beinhaltet eine Hierarchie / ein 

Machtverhältnis; 

nein nicht 

auszuschließen 

ja 

…berührt die persönliche Sphäre 

der schutz- oder hilfebedürftigen 

Erwachsenen (sensible Themen, 

Krisen, Körperkontakt); 

nie nicht 

auszuschließen 

immer 

…wird gemeinsam mit anderen 

wahrgenommen; 

ja nicht immer nein 

…findet in der Öffentlichkeit statt; ja nicht immer nein 

…findet in der Gruppe statt; ja nicht immer nein 

…hat folgende Zielgruppe: Menschen über 

18 Jahren (ohne 

Krise oder 

Beeinträchtigung) 

Menschen in 

Krise  

Menschen mit 

Beeinträchtigung 

im geistigen, 

psychischen oder 

physischen 

Bereich 

…findet mit regelmäßig 

wechselnden  schutz- oder 

hilfebedürftigen Erwachsenen 

statt; 

ja nicht immer nein 

…hat folgende Häufigkeit: 1-2 Mal mehrfach regelmäßig  

…hat folgenden zeitlichen 

Umfang: 

stundenweise mehrere 

Stunden 

tagsüber 

über Tag und 

Nacht (10 Punkte:  

EFZ notwendig) 

Miteinander ACHTSAM             
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